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Mit Hilfe von klar formulierten Beleuch-

tungsgrundsätzen wurde es möglich, die

stadtnahe Autobahn von Bern in beleuch-

tungstechnischer Hinsicht homogen und

den aktuellen Standards entsprechend zu

untersuchen. Das Ergebnis beinhaltet ein

beträchtliches Einsparpotenzial bei unver-

minderter Verkehrssicherheit.

sem Entscheid einer durchgehend
beleuchteten Autobahn (das heutige
Autobahnnetz der Schweiz umfasst
1360km, Stand 2006) musste diese
Aussage aus Kostengründen relati-
viert werden. Erst in 3. Priorität (1.
Priorität Fertigstellung des Netzes,2.
Priorität einwandfreier Betrieb und
Unterhalt des Netzes) sollten nun
«erhöhte Ansprüche an die Beleuch-
tung» berücksichtigt werden.

Aus diesem Prozess heraus re-
sultierte eine mehrheitliche Be-
leuchtung der Autobahn rund um
die Stadt Bern (Bild 1). Auf dieser ca.
15km langen Strecke wurden 1364
Autobahnleuchten installiert. Die
Leuchten wurden damals mit Hg-
Lampen ausgestattet. Die Leistun-

gen dieser variiert zwischen 100 W
und 400 W.

E r s t e  P h a s e  
d e r  « L i c h t d i ä t »
Der Betrieb dieser Anlagen verur-
sachte Anfang der 90er Jahre jährli-
che Stromkosten von rund 237 000
Franken. Aus energiepolitischen Mo-
tiven wurden Mitte der 90er Jahre
durch den Kanton Einsparmöglich-
keiten im Bereich der Autobahnbe-
leuchtung gesucht. Die hohen An-
sprüche der Verkehrssicherheit be-
rücksichtigend und in Zusammenar-
beit mit der Polizei konnten dadurch
rund um Bern 653 Lampen ausge-
schaltet werden. Dies entsprach da-

Die damalige «Schweizerische
Beleuchtungskommission» be-

fasste sich 1963 mit dem Thema der
«Notwendigkeit und Tragbarkeit der
Autobahnbeleuchtung».Als Ergebnis
wird im Protokoll kurz und bündig
festgehalten, dass «eine durchge-
hende Beleuchtung der Autobah-
nen» anzustreben sei.

Vor 45 Jahren waren Begriffe wie
Energieoptimierung,Lichtverschmut-
zung oder CO2-Ausstoss ungefähr so
selten wie heutzutage gasbetrie-
bene Laternen in der öffentlichen Be-
leuchtung. Bereits 12 Jahre nach die-

Wie viel  Licht braucht
die Autobahn?

Teilstrecke Wankdorf (T1–T2) der Stadttangente Bern.
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mals knapp der Hälfte aller
Beleuchtungspunkte. Die Be-
obachtung der Unfallzahlen
über mehrere Jahre auf der
Strecke ergab keine negati-
ven Verkehrsauswirkungen.
Dies ist nicht zuletzt wohl
auch dem technischen Fort-
schritt der Automobilindus-
trie im Bereich der Fahrzeug-
beleuchtung zu verdanken.
Defekte Lampen wurden fort-
laufend durch neuere NaH-
Austauschlampen ersetzt.

Z w e i t e  P h a s e  
d e r  « L i c h t d i ä t »
Nach einem weiteren Jahr-
zehnt stellen sich nun mit
dem Hintergrund der bauli-
chen Sanierung der Strecke
(Installationen auf dem Mit-
telstreifen werden entfernt)
ähnliche Fragen erneut:
• Welches sind die normati-

ven Vorgaben im Bereich
der Autobahn?

• Nach welchen Kriterien soll
heute ein Abschnitt be-
leuchtet werden?

• In welchen Bereichen kann
auf die Beleuchtung ver-
zichtet werden?

Die Frage nach den normati-
ven Vorgaben beantwortet
die gültige Norm EN
13201:2004 Teil 1 im ersten
Abschnitt «Anwendungsbe-
reich» nicht:
• «Die Norm EN 13201 gibt

keine Kriterien an, nach
denen zu entscheiden ist,ob
eine Verkehrsfläche zu be-
leuchten ist oder wie eine
Beleuchtungsanlagen zu
verwenden ist.»

Auch die SLG (Schweizer Licht
Gesellschaft) lässt die Ent-
scheidung der Beleuchtung
der Autobahn bewusst
offen: Empfehlung Energie
in der öffentlichen Beleuch-
tung (450, SLG):
• «Die Hochleistungsstrassen

(Autobahnen und -stras-
sen) sind nicht Gegenstand
dieser Empfehlung.»

Somit steht es dem Betrei-
ber einer Verkehrsfläche

frei, ob er diese beleuchten
will oder nicht.Wenn er sich
jedoch für eine Beleuchtung
entscheidet, so muss er die
Anforderungen aus den bei-
den genannten Normen er-
füllen.

E i n e  Ta n g e n t e  –  
e i n  Ko n z e p t
Zur Beantwortung der zwei-
ten Frage wurde durch die
Firma IUB AG ein Beleuch-
tungskonzept erstellt.Dieses
Konzept gewährleistet eine
einheitliche Beurteilung
über die gesamte Strecke.
Zeitintensive und immer
wiederkehrende Diskussio-
nen pro Teilstrecke mit den
dabei immer ähnlich auftre-
tenden Grundsatzfragen
können mit diesem Vorge-
hen eliminiert werden.

Methodisch wurden in
diesem Konzept folgende
Schritte durchgeführt:
• Videobefahrung der Stre-

cke bei Tag und bei Nacht
(Bestandesaufnahme)

• Erarbeiten von sogenann-
ten Beleuchtungsgrund-
sätzen auf Autobahnen

• Anwenden dieser Grund-
sätze auf die zu untersu-
chenden Teilstrecken, un-
ter Berücksichtigung des
Strassenverlaufs sowie der
Verkehrssicherheit, Stras-
seneinsicht, strategische
Lage der Teilstrecke und
der Energieoptimierung.

B e l e u c h t u n g s -
g r u n d s ä t z e  
a u f  A u t o b a h n e n
Folgende 4 Grundsätze wur-
den zur Beurteilung der
Frage «Licht oder nicht» aus-
gearbeitet:
• Grundsatz A: Grosse Ver-

flechtungen und Spur-
wechsel in engen Platzver-
hältnissen benötigen Licht.
Damit erhält der Lenker
eine bessere Übersicht und
die subjektive Sicherheit
wird erhöht.



Gewichtung: 0 Beleuchtung nicht
notwendig, 1 Beleuchtung notwen-
dig, Zwischenwerte sind möglich.

• Grundsatz B: Ist ein voll ausgebil-
deter (≥ 2,5 m) Standstreifen vor-
handen,so kann auf eine Beleuch-
tung verzichtet werden. Unfall-
fahrzeuge können auf diesem
Standstreifen in Sicherheit ge-
bracht werden. Fehlt der Stand-
streifen,bleibt das Unfallfahrzeug
auf der unbeleuchteten Fläche lie-
gen; es entstehen Folgeunfälle.
Gewichtung: 0 Beleuchtung nicht
notwendig, 1 Beleuchtung not-
wendig, Zwischenwerte sind mög-
lich.

• Grundsatz C: Unübersichtliche
Strecken werden beleuchtet. Der
Lenker muss in der Lage sein,inner-
halb der Anhaltedistanz Gegen-
stände auf der Fahrbahn erkennen
zu können.

• Gewichtung: Ja/Nein
• Grundsatz D: Nahe zusammen

liegende beleuchtete Teilstrecken
sollen lichttechnisch verbunden
werden. Dies erhöht die Homoge-
nität der Strecke. Die häufige
Adaptation des menschlichen
Auges wird dadurch verhindert.

• Gewichtung: Ja/Nein
Mit Hilfe des Entscheidungsdia-
gramms (Bild 2) und den Gewichtun-
gen kann die Frage nach der Not-
wendigkeit einer Beleuchtung jetzt
beantwortet werden.

Die Argumentation des Ergeb-
nisses ist nachvollziehbar und auf
objektiver Ebene diskutierbar. Die
in der Beleuchtungswelt häufig
auftretenden unterschiedlichen
Philosophien und die damit ver-
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Bild 1 Die Stadttangente Bern.

Bild 2 Das Entscheidungsdiagramm schafft Klarheit.
Bild 3 Das Felsenauviadukt mit Mittelstreifenbeleuchtung.
Gut sichtbar ist die optische Führung durch die Kurve.
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bundenen Diskussionen können so
auf eine sachliche Ebene reduziert
werden.

E r g e b n i s s e  
Die konsequente Anwendung der
oben beschriebenen Bewertungsme-
thode führte dazu,dass erneut etliche
Lichtpunkte als nicht mehr benötigt
eingestuft wurden. Diese werden
somit bei der Sanierung der Strecke
nicht mehr neu erstellt.Ebenfalls wur-
den einige Teilstrecken als kritisch ta-
xiert, bei denen eine konventionelle
Beleuchtung aber nicht möglich ist.
Für diese Strecken wurden besondere
punktuelle Massnahmen vorgeschla-
gen (beleuchtete Verkehrsteiler, er-
kenntlich machen des Strassenver-
laufs durch Einsatz einer optischen
Leiteinrichtung). Aus heutiger Sicht
werden somit nur noch rund 200
Lichtpunkte benötigt. Dies ist ein wei-
terer Schritt in Richtung verantwor-
tungsbewusster Umgang mit Energie
bei gleichzeitiger Einhaltung der Ver-
kehrssicherheit auf unseren stark ge-
nutzten Autobahne (Bild 3). �




